
Ein/e Bewerber/in mit Universitäts-
oder Fachhochschulabschluss möchte in 

einer Kita oder GBS arbeiten. 

Ist eine Beschäftigung über die 
Positivliste möglich?

Es liegt ein deutscher
Abschluss vor.

Es liegt ein ausländischer
Abschluss vor.

Wurde der 
Abschluss bereits 

bewertet bzw. 
anerkannt?

Weitere Infos zur Bewertung von 
allgemeinen Abschlüssen:

www.diakonie-
hamburg.de/de/visitenkarte/zaa
/Anerkennungsberatung

www.kmk.org/themen/anerken
nung-auslaendischer-
abschluesse.html

Weitere Infos zur Bewertung von 
Lehramtsabschlüssen:

www.hamburg.de/bsb/bewerbu
ngen/3043848/auslaendische-
lehramtsabschluesse/

 Ja

Prüfverfahren
zur Möglichkeit der Beschäftigung in 
einer Kita oder GBS gemäß Positivliste
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Weitere Informationen:
Eine Nachqualifizierung im 
Umfang von mind. 80 Stunden ist 
erforderlich, sofern Kenntnisse in 
den Themen 
• frühkindlicher Pädagogik
• Entwicklungspsychologie 
• Kinderschutz 

nicht durch im Studium erbrachte 
Leistungen nachgewiesen werden 
können.

Beinhaltete das 
Studium das Fach 

Pädagogik im Haupt-
oder Nebenfach?

Kann eine einschlägige 
Tätigkeit im Umfang von 

min. 1000 Stunden 
nachgewiesen werden?

 Nein

 Ja  Nein

 Ja  Nein

Liegt ein 
deutscher oder 
ausländischer  
Uni- oder FH-

Abschluss vor?

Weitere Informationen:
Die Nachqualifizierung muss 
folgende Themen umfassen:
• frühkindliche Pädagogik
• Entwicklungspsychologie
• Kinderschutz 

Die 1000 Stunden in einer 
einschlägigen Tätigkeit müssen 
innerhalb der letzten fünf Jahre 
erbracht worden sein.

Weitere Informationen:
Die Nachqualifizierung muss 
folgende Themen umfassen:
• frühkindliche Pädagogik
• Entwicklungspsychologie
• Kinderschutz 

Hinweis: Die Nachqualifizierung muss stets spätestens im 1. Halbjahr nach Beschäftigungsbeginn aufgenommen 
und innerhalb eines Jahres nach Beschäftigungsbeginn abgeschlossen werden.

Eine Beschäftigung ist gemäß 
Tabelle 2 der Positivliste 

möglich. 

Gegebenenfalls ist eine 
Nachqualifizierung 

erforderlich.

Eine Beschäftigung ist gemäß 
Tabelle 3 der Positivliste 

möglich. 

Eine Nachqualifizierung im 
Umfang von min. 80 Stunden

ist erforderlich.

Eine Beschäftigung ist gemäß 
Tabelle 3 der Positivliste 

möglich. 

Eine Nachqualifizierung im 
Umfang von min. 160 

Stunden ist erforderlich.

Eine Beschäftigung gemäß 
Positivliste ist noch nicht 

möglich.

Die Anerkennung des 
ausländischen Abschlusses 
muss veranlasst werden. 

http://www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/zaa/Anerkennungsberatung
http://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html
http://www.hamburg.de/bsb/bewerbungen/3043848/auslaendische-lehramtsabschluesse/

